
 datenschutz-maximum Version 02.09.2019 12:13, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr134?rev=1567419190 Gedruckt 31.10.2025 17:29

← Erwägungsgrund 133 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 135 →

ErwGr

Erwägungsgrund 134 - Teilnahme an gemeinsamen Maßnahmen

1 Jede Aufsichtsbehörde sollte gegebenenfalls an gemeinsamen Maßnahmen von anderen
Aufsichtsbehörden teilnehmen. 2 Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das Ersuchen binnen einer
bestimmten Frist antworten müssen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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